Sau erlegt –







Was nun ?
Vorschriften

Adressen

Telefonnummern
zusammengestellt vom Kreisjagdverband Weilheim e.V. unter Mitwirkung von

Albert Fritz, Untere Jagdbehörde Weilheim-Schongau und

Walter Kaufmann, Kreisjagdberater Altlandkreis Weilheim

Schwarzwild ist im Altlandkreis Weilheim in den letzten fünfzig Jahren allenfalls sporadisch aufgetreten. Die wenigen erlegten Stücke stammten wohl fast alle aus dem Forstenrieder Park. Viele Kenntnisse und Erfahrungen früherer Jägergenerationen sind verloren gegangen, weil sie nicht mehr gebraucht wurden. Jetzt dreht sich der Wind: die Sauen erweitern ihren Lebensraum in zum Teil atemberaubenden Tempo und tauchen neuerdings sogar im Hochgebirge auf. Inzwischen erscheinen auch im Altlandkreis Weilheim wieder Sauen in größeren Stückzahlen. Im Jagdjahr 2007/2008 wurden insgesamt 33 Stück Schwarzwild im gesamten Landkreis Weilheim-Schongau erlegt. Über die nachdem Erlegen der Sau zu treffenden Maßnahmen, soll diese Zusammenfassung schnelle Auskunft geben.

Trichinenbeschau

Die Trichinenbeschau ist gesetzlich vorgeschrieben. Jedes einzelne Stück ist dabei zu begutachten. Verantwortlich dafür, dass die Trichinenschau durchgeführt wird, ist der Revierinhaber. Diese Verantwortung kann nicht delegiert werden, etwa an einen Wildbrethändler, Gastwirt oder privaten Abnehmer. Die Abgabe ist vielmehr erst nach der Beschau und bei negativem Ergebnis (kein Befall mit Trichinen) zulässig.

Zur Trichinenbeschau ist das Stück Schwarzwild aufgebrochen, aber nicht zerlegt dem zuständigen amtlichen Tierarzt vorzulegen. Die Zwerchfellpfeiler (Verbindung des Zwerchfells mit dem Rücken des Tieres) dürfen vor der Beschau nicht entfernt werden, sondern müssen am Tier bleiben, da aus ihnen das Material für die Trichinenbeschau gewonnen wird.

Zuständig für die Trichinenbeschau sind die amtlichen Tierärzte, die jeweils für einen Fleischhygiene-Bezirk verantwortlich sind. Im Altlandkreis Weilheim sind dies folgende Veterinäre:

	Bezirk
	Gemeinden
	amtl. Tierarzt
	Vertreter

	Pähl
	Pähl, Raisting
	Dr. Schwab

Tel.: 08807 / 948 444
	Dr. Matheis

TA Fichter

	Peißenberg
	Huglfing, Oberhausen,

Peißenberg
	Dr. Hartl

Tel.: 08803 / 53 66
	Dr. Matheis

TA Fichter

	Penzberg
	Antdorf, Eglfing, Habach,

Iffeldorf, Obersöchering,

Seeshaupt, Sindelsdorf,

Penzberg
	Dr. Stephan Jobsky

Tel.: 08856 / 94 56
	TA Nadja Jobsky

Dr. Lehmer

	Weilheim
	Bernried, Eberfing, Polling, Wessobrunn, Wielenbach, Weilheim
	Dr. Kähn

Tel.: 0881 / 412 11
	Dr. Matheis

TA Fichter


Rufen Sie nach Erlegung einer Sau den für Sie zuständigen Amtstierarzt oder ggf. seinen Vertreter an und besprechen Sie mit ihm das weitere Vorgehen.

Seit 01.08.2008 betragen die Gebühren für die Fleischbeschau 29,50 €

Als weitere Untersuchung Ihrer Sau ist eine

Radiocäsium-Untersuchung

zwar nicht vorgeschrieben, aber in jedem Fall empfehlenswert. Aufgrund ihrer Lebensweise (weite Wanderungen) und ihrer Ernährungsweise sind Sauen gefährdet, verstrahlte Nahrung aufzunehmen und die strahlenden Teilchen in ihrem Körper zu speichern. Der Verzehr von Wildbret kann in der Folge auch beim Menschen zur Aufnahme von Radionukliden führen, mit ungewissem Gesundheitsrisiko. Nach der Explosion des Reaktors in Tschernobyl verteilte sich Strahlung in unterschiedlicher Intensität über Europa, die bei Schwarzwild fallweise mit bis zu 30.000 Becquerel pro Kilo Wildbret gemessen wurde.

Der Gesetzgeber hat einen Grenzwert von 600 Becquerel festgelegt, innerhalb dessen Wildbret in Verkehr gebracht werden darf. Höher belastetes Fleisch darf nicht in den Handel gebracht werden. Für die Einhaltung dieser Regel ist verantwortlich, wer das Fleisch in den Verkehr bringt, also gewöhnlich der Revierinhaber. Nachdem die Strahlenbelastung bei Sauen außerordentlich stark schwankt, empfiehlt sich die Messung jedes erlegten Stückes.

Wie gehen Sie vor ?

Sie wenden sich an die qualifizierte Messstation Amberg, eine Einrichtung des Landesjagdverbandes Bayern, unter der Adresse:






Schlachthof Amberg






z.Hd.: Herrn Dr. G. Baumer






Schlachthofstr. 55






92224 Amberg
mit dem Antrag auf Messung einer Probe.

Was ist zu tun ?

· Zur exakten Messung werden 500g Muskelfleisch benötigt, das nach Möglichkeit durchgefroren wurde. Fett, Organe, Knochen oder Schwarte eignen sich nicht zur Messung;

· Der Versand der Probe, die wasserdicht in Folie eingeschweißt oder gut verknotet sein sollte, erfolgt als Päckchen oder Megabrief an die obige Adresse in Amberg;

· Beizulegen ist ein Formblatt mit Angaben zu den Proben, das zugleich Auftrag für die Messung dient. Das Formblatt ist beim Landesjagdverband Bayern in Feldkirchen erhältlich. Ein Muster finden Sie im Downloadbereich unserer Internetseite www.jagd-weilheim.de oder auf der Website des BJV www.jagd-bayern.eu unter der Rubrik „Formulare - Radiocäsiummessung“.

· Die Proben werden von Montag bis Freitag am Tag des Eintreffens untersucht, das Ergebnis teilt die Messstation umgehend per Fax mit.

Liegt der Messwert unter 600 Becquerel, können Sie Ihre Sau in den Verkehr bringen.

Liegt der Messwert über 600 Becquerel, muss Ihre Sau in einer Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt werden und Sie können eine Entschädigung beantragen. Hierzu ist wie folgt zu verfahren:

Sie transportieren Ihre Sau zur Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried, 87647 Kraftisried, Tel.: 08377 / 641 und lassen sich einen Entsorgungsnachweis und eine Rechnung geben.

Sie haben nun vorliegen:

· Entsorgungsnachweis von Kraftisried

· Kostenrechnung von Kraftisried

· Befund der Messstation Amberg

· Zwei Antragsformulare auf Schadensausgleich von der Messstation

Das alles schicken Sie an das Landratsamt Weilheim-Schongau – Kreisordnungsamt -, Postfach 13 53. 82360 Weilheim, das die Unterlagen bei Vollständigkeit weiterleitet an das Bundesverwaltungsamt, Abt. II, Referat II B 5 in Köln. Sie haben einen Anspruch auf Entschädigung von

102,26 € für einen Frischling

204,52 € für sonstiges Schwarzwild.

Der Kreisjagdverband Weilheim besitzt seit Mai 2010 ein eigenes Radiocäsium-Messgerät und wird die Anerkennung als qualifizierte Messstelle beim LfU in Augsburg beantragen. Somit könnte auch der Kreisjagdverband Weilheim nach Anerkennung als qualifizierte Messstation die Bescheinigung für eine Entschädigung ausstellen.

Die Messungen im Namen des Kreisjagdverbandes Weilheim führt 

Herr Dr. Walter Mühlhölzl

Demollstr. 31

82407 Wielenbach

Tel.: 0881 / 185 0
durch.

